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ln den Jahren 187311874 errichtete der Orden der Barmherzigen Brüder die Pflegeanstalt
Attl in der Rechtsform einer weltlichen Stiftung, zu deren Entstehen mit Entschließung des K.
Staatsministerir.rms des lnnern vom 22. Nlovember 1873 (Nr 14265) die staatliche
Genehmigung erteilt worden ist. ln den seither vergangenen mehr als einhundert 'lahren
hatte die Anstalt ein wechselhaftes Geschick. Der Orden der Barmhezigen Brüder hat durch
seinen selbstlosen Einsatz den Bestand der Stiftung ungeschmälert erhalten. Es liegt nach
wie vor im hohen lnteresse unserer Gesellschaft, behinderten fulenschen Ausbildung, Arbeit
und Wohnen anbieten zu können.

Der Orden der Barmherzigen Brüder war personalmäßig nicht rnehr in der Lage, den
Anstaltsbetrieb zu besorgen und gab daher 1970 die Venrualtung an den Kath.
Caritasverband für die Erzdiözese München und Freising ab.

lm Sinne einer gemeinschaftlichen Gesamtverantwortung aller gesellschaftlichen Gruppen
für die Venryirklichung gemeinwohl orientierter Ziele und Aufgaben ruft die Stiftung auch
Bürgerinnen und Bürger, l-internehmen, lnitiativen und sonstige private, staatliche und
kirchliche lnstitutionen und Organisationen auf, sich an der Arbeit der Stiftung zu beteiligen.
Die Stiftung setzt sich insbesondere dafür ein, zusätzliches stifterisches EnEagement - sei
es durch Zustiftungen, sonstige Zuwendungen oder die Gründung unselbständiger
Stiftungen - zu initiieren und zu bündeln. Sie bietet dazu auch die treuhänderische
Venrualtung von unselbständigen Stiftungen äfl, die ebenfalls gemeinnützige und/oder
mildtätige Zwecke innerhalb des Zweckrahmens der Förderstiftung der Stiftung Attl
verfolgen.
Zuwendungen sowie die Erträge von Zustiftungen, welche die Förderstiftung erhält, kommen
satzungsgemäß den Zwecken der Stiftung Attl und den von ihr betreuten Personen
allgemein zugute; eine Förderung oder t-interstützung einzelner von der Stiftung Attl
betreuter Personen wird daraus nicht vorgenommen.
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Die StiftunE führt den Namen "Förderstiftung der StiftunE Attl".

Die Stiftung ist eine rechtsfähige öffentliche Stiftung des bürger[ichen Rechts.

0hn $itz ist in Wassenhung an'l Inn, Or{steil Attel.
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(1) Zweck der Stiftung ist die Förderurng der Stiftung Attl.

(2) Der Stiftungszweck wird insbesondere durch folgende fMaßnahmen vennrinkiicht:

Beschaffung und Zuwendung von fulitteln für bzw. an die Stiftung Attl und die von
dieser mittelbar oder unmittelbar getragenen Gesellschaften sowie gegebenenfalls
deren gemeinnützige undioder mildtätige Kooperationspartner zur Verwirklichung
deren steuerbeE ü nstigter Zwecke.

(3) Die Stiftung verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnütziEe und
mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der
Abgabenordnung.
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(1) Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster l-inie
eigenwirtschaftliche Zwecke. Sie darf keine juristische oder natürliche Ferson durch
Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig
hoheUnterstützungen, ZuwendungenoderVergütungenbegünstigen.

(2) Ein Rechtsanspruch auf Leistungen der Stiftung steht den durch die Stiftung
Begünstigten aufgrund dieser Satzung nicht zu.
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(1) Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand dauernd und ungeschmäleil zu
erhalten.
Das Stiftungsvermögen beträgt 100.000,00 Euro in bar.

(2) Zustiftungen (Zuwendungen zum Stiftungsvermögen) sind zulässig. Zuwendungen
ohne Zweckbestimmung aufgrund einer Verfügung von Todes wegen können dem
Stiftungsvermögen zugeführt werden.
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(1) Die St!ftung enfütlt ihre Aufgaben

1. aus den Erträgen des StiftuulgsvernnöEens,
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2. aus Zuwendurngen, soweit sie vonr.r Zuwendenden nioht zur Aufstockung des
St!ftungsvenrnögens bestimrnt slnd; $ 4 Abs. 2 Satz 2 bleiht unbenührt.

Sämtliche fl/littei durfen nur fur dle satzungsgemäßen Zwecke venvyendet werden.
ZuwendunEen sowie die Erträge von Zustiftungen, wetrche die Stiftung erhält, werden
allgen'rein für den StiftunEszweck nach $ 2 Ahs. 'l venivendet. Es er-folgt damtt keine
Förderung oder Unterstützung einzelner Fersonen, die von der Stiftung Attl betreut
werden.
Zuwendungen oder Zustiftungen, die aufgrund einer r'nit ihrien gekoppelten
ZweckbindunE dieser Zielsetzung widerspnechen, wenden nicht angenommen.

Es dürfen Rückiagen Eebildet werden, wenn und solange dies erTorderlich ist, um die
steuerbegünstigten satzungsgemäßen Zwecke nachhaltig erfüllen zu können und
soweit für die VerwendunE der Rücklagen konkrete Ziel- und Zeitvorstellungen
bestehen. Der Überschuss der Einnahmen über die Kosten aus
Vermögensvenrualtung kann im Rahmen der steuerrechtlichen Bestirnmungen dem
Stiftungsvermögen zur Werterhaltung zugeführt werden.
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Organe der StiftunE sind:

1. Der Stiftungsvorstand,

2. der Stiftungsrat.

Die Tätigkeit in den Stiftungsorganen ist ehrenamtlich. Anfallende Auslagen werden
ersetzt. Für den Sach- und Zeitaufwand der Viitglieder des Stiftungsvorstands [<ann
der Stiftungsrat eine in ihrer Höhe angemessene Pauschale beschließen.
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Der Stiftungsvorstand besteht aus zwei Mitgliedern,

dem Vorsitzenden und

dem stellvertretenden Vorsitzenden.

Sie werden vom Stiftungsrat auf die Dauer von 5 .,!ahren bestellt; bei vorzeitiEem
Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes wird das neue Mitglied nur fün den Rest der
Amtszeit bestellt. Wiederbestellung ist zulässig. Ein ausscheidendes Mitglied bleibt
bis zur tsestellung des jeweiligen nachfolgenden Mitgliedes - auf Ersuchen des
Stiftungsrats - im Arnt.
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Eer Stiftungsvorstand vertr-itt die Stiftung gerichtlich und außerEerichtlich. Er hat die

Stellung eines Eesetzlichen Ventneters. Seine fillitglieder sind
einzelvertretungsherechtigt. flrn !nnenverhältnis vertritt der Vorsitzende die Stiftung
allein.

Der Stlftungsvorstand ist hefugt, anstelle des StiftunEsrats dririgliche
Anordnung en zu treffen und unaufschiebbare Geschäfte ztl hesorgen. [-{ienvon

hat er dem Stiftungsrat spätestens in der nächsten Sitzung Kenntnis zu geben.

Der Stiftungsvorstand führt entsprechend den Richtlinien und Beschlüssen des

Stiftungsrati Cle Geschäfte der laufenden Verwaltung. Er ist zur gewissenhaften und

sparsamen Verwaltung des Stiftungsvermögens und der sonstigen Mittel verpflichtet.
Aufgaben des Stiftungsvorstands sind insbesondere
1. die Aufstellung des Haushaltsvoranschlags der Stiftung,
2. die Vorlage von Vorschlägen zur Verwendung der Erträge des

Stiftu ngsvermögens und etwaiger zum Verbrauch bestimmter Zuwendungen,
3. die Fertigung des Berichts über die Erfüllung des Stiftungszwecks sowie des

Jahresabschlusses (S I Abs. 1 Satz 2).

Der Stiftungsvorstand tritt nach Bedarf, jedoch mindestens zweimal jährlich

zusamrnen. Er muß auf Verlangen eines Vorstandsmitgliedes oder des Vorsitzenden
des Stiftungsratseinberufenwerden.

Die Beschlußfassung im Stiftungsvorstand erfolgt einstimmig. Stimmenthaltungen
sind nicht zulässig. Bei INichteinigung hat der Stiftungsrat zu entscheiden.

über den wesentlichen Inhalt der Sitzungen und über gefaßte Beschlüsse ist eine
N{iederschrift anzufertigen. Die Nliederschrift ist dem Stiftungsvorstand in der nächsten
Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. Eine Ausfertigung erhält der
Stiftungsrat und die StiftunEsaufsicht.
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Der Stiftungsvorstand hat die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung aufzuzeichnen
und die Belege zu sammeln. Zum Ende eines jeden Geschäfts.fahres sind ein Eericht
über die Erfüllung des Stiftungszwecks sowie der Jahresabschluss zu fertigen.

Geschäftsjahr ist das Kalender.iahr.
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Der StiftunEsrat besteht aus fünf bis secüls htflitgliedern:(1)
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1. einem [MitElied des Vorstarnds des Caritasvenbandes der Ezdiözese fMunchen
und Frelsing e.\1., als Vonsitzendem;

2" zwei weiteren Vertnetern des Caritasverbandes der Erzdiözese lVl[inchen und
Freising e.V.;

3. eiirem Vertreter des Bayenlschen Staatsnninisteniums für Arbeit und
Sozialordnung, Fannilie und Frauen;

4. einern Vertreter eines Fachverbandes, der im Behindertenbereich tätig Ist.

Die lViitglieder werden fur die Dauer von 5 ".lahren bestellt; hei vonzeitigenr
Ausscheiden eines l\fiitElieds wird das neue fulitglied nur für den Rest den Amtszeit
bestellt. WiederbestellunE ist zulässig. Ein ausscheidendes ft/litglied bleibt bis zur
Bestellung des jeweiligen nachfolgenden MitElieds - auf Ersuchen des StiftunEsrats -
im Amt.

(2) Der Stiftungsrat kann für die Dauer der jeweiligen Amtszeii ein weiteres Mitglied
bestellen.

(3) Mitglieder des Stiftungsrats dürfen nicht zuEleich dem Stiftungsvorstand anEehören.

(4) Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte einen stellvertretenden Vorsitzenden, der den
Vorsitzenden in allen Angelegenheiten bei Verhinderung vertritt.
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(1) Der Stiftungsrat entscheidet in allen grundsätzlichen Angelegenheiten und berät,
unterstützt und übennracht den Stiftungsvorstand bei seiner Tätigkeit. Er beschließt
insbesondere über

1. den l-laushaltsvoranschlag, vgi. $ I Abs. 3 Nr. 1;

2" die Venruendung der Erträge des Stiftungsvermögens und etwaiger zum
Verbrauch bestinrmten Zurwendungen, vgl. $ I Abs. 3 Nlr. 2;

3. den Jahresabschluss, vgl. S B,Abs. 3 hJr. 3;

4. die Bestellung eines Wirtschaftsprüfers oder einer
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ;

5. die Berufung der Mitglieder des Stiftungsvorstands;

6. die EntlastunE des StiftunEsvorstands;

7. Anderungen der Stiftungssatzung und Anträge auf umwandlung oder
Aufhebung der StiftunE.

(2) Den Vorsitzende des Stiftungsnats vertritt die StiftunE bei Rechtsgeschäften mlt denr
Stiftu ngsvorstand oder einzelnen [Vlitgfi edern des Stlftungsvonstands.
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Der Stiftungsrat wird von dem Vorsitzenden nach tsedarf, mindestens jedoch zweimal
jährlich unter Bekanntgabe der TaEesordnung und Einhaltung einer Frist von zwei
Wochen zu einer Sitzung elnberufen. Sitzungen sir-rd ferner einzuberufen, wenn ein
ffllitglied dies verlangt.

Der StiftunEsrat ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß geladen wurde und rnehn
als die F{älfte der Mitglieder, unter ihnen der Vorsitzende oder der stellvertretende
Vorsitzende anwesend sind. Ladungsfehler gelten als geheilt, wenn alle betroffenen
frtlitglieder anwesend sind und keines von ihnen Widerspruch erhebt.

Der Stiftungsrat triffi seine Entscheidungen, soweit kein Fall des $ 13 vorliegt, mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stirnmengleichheit gibt die
Stimme des Vorsitzenden oder des stellvertretenden Vorsitzenden den Ausschlag.

Wenn kein Mitglied widerspricht, können Beschlüsse im schriftlichen [.,lmlaufverfahren
gefasst werden; die Schriftform gilt auch durch Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder
durch sonstige dokumentierbare Übermittlung der Stimmabgabe in elektronischer
Form als gewahrt. Dies gilt nicht für Entscheidungen nach $ 13 dieser Satzung.

Über die Ergebnisse der Sitzungen sind Niederschriften zu fertigen und von der / dem
Vorsitzenden und der Schriftführerin / dem Schriftführer zu unterzeichnen. Sie sind
allen Mitgliedern der StiftungsorEane und der Stiftungsaufsicht zur Kenntnis zu
bringen.
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Satzungsänderungen sind zulässig, soweit sie zur AnpassunE an veränderte
Verhä[tnisse geboten erscheinen. Sie dürfen die Steuerbegünstigung der Stiftung
nicht beeinträchtigen oder aufheben. Soweit sie sich auf die Steuerbegünstigung der
Stiftung auswirken können, sind sie der zuständigen Finanzbehörde zur
Stellungnahme vorzuleEen.

Anderungen des Stiftungszwecks sind nur zulässig, wenn seine Erfüllung unmöglich
wird oder sich die Verhältnisse derart ändern, dass die Erfüllung des StiftunEszwecks
nicht mehr sinnvoll erscheint. l,Jmwandlung und Aufhebung der Stiftung richten sich
nach den Eesetzlichen Vorschriften.

Beschlüsse nach Absatz 1 und Absatz 2 bedürfen der Zustimmung aller fr/iitglieder
des Stiftungsrats. Die Beschlüsse werden erst nach Genehmigung durch die
Reglerung ($1 5) wirksam,
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Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten
Zwecke fällt das Restvermögen an die Stiftung Attl. Diese hat es unter Beachtung des
Stiftunrgszwecks unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige und nnildtätige Zwecke zu
verwenden.
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Die Stiftung untersteht der Aufsicht der Regierung von Oberbayern.

Der Stiftungsaufsichtsbehörde sind Anderungen der Anschrift, der
Vertretungsberechtigung und der Zusammensetzung der organe unverzüglich
mitzuteilen.
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Die Satzung tritt mit Anerkennung der Stiftung durch die Regierung von Oberbayern in Kraft.
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Vorstand der Stiftung Attl


